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Erreichbarkeit 
Telefon 09407/309-0

Telefax 09407/309-160

E-Mail Gemeinde.Wenzenbach@wenzenbach.de

Internet: www.wenzenbach.de

Öffnungszeiten
Montag 08.00 bis 12.00 Uhr

Dienstag  08.00 bis 12.00 Uhr und 15.00 bis 18.00 Uhr

Mittwoch ganztägig geschlossen

Donnerstag  08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr

Freitag 08.00 bis 12.00 Uhr

Postadresse
Hauptstraße 40, 93173 Wenzenbach

Öffnungszeiten der Bücherei
Montag 09.00 bis 12.00 Uhr

Dienstag 14.00 bis 18.00 Uhr

Donnerstag 09.00 bis 12.00 Uhr 
und  14.00 bis 18.00 Uhr

Freitag 14.00 bis 18.00 Uhr

Redaktionsschluss
für die Dezember-Ausgabe ist
Dienstag, 4. Dezember 2018, 9.00 Uhr.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
(Wochenende/Feiertag)
Telefon: 116 117
Rettungsdienst Telefon: 112

Amtliche Bekanntmachungen

Informationen der Gemeindeverwaltung

Nachrichten anderer Stellen und Behörden

Nachrichten aus der Schule

Kirchliche Nachrichten
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Amtliche Bekanntmachungen

Wahlbekanntmachung
zur

Wahl des Feuerwehrkommandanten

Wahl des Stellvertreters des Feuerwehrkommandanten

Wahl der Stellvertreter des Feuerwehrkommandanten

Freiwillige FeuerwehrGemeinde/Stadt/Markt/Verwaltungsgemeinschaft

2. Wer wird gewählt: 
  Nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 des Bayer. Feuerwehrgesetzes (BayFwG) ist der Feuerwehrkommandant oder sein Stellvertreter  

(seine Stellvertreter) aus der Mitte der Wahlberechtigten zu wählen. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre. 

3. Wer kann gewählt werden: 
  Feuerwehrkommandant oder dessen Stellvertreter kann nur werden, wer nach Vollendung des 18. Lebensjahres mindestens 

vier Jahre in einer Feuerwehr Dienst geleistet und die vorgeschriebenen Lehrgänge mit Erfolg besucht hat. Ausnahmsweise 
genügt es, wenn den Umständen nach anzunehmen ist, dass der Betreffende solche Lehrgänge in angemessener Frist mit 
Erfolg besuchen wird (Art. 8 Abs. 3 BayFwG). 

  Seine Aufgabe ist es, für die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr zu sorgen, Einsätze zu leiten, die fachliche 
Ausbildung der Feuerwehrkräfte zu leiten, Dienstgrade zu ernennen sowie die Gemeinde in Fragen des abwehrenden 
Brandschutzes und des technischen Hilfsdienstes zu beraten (Art. 8 Abs. 1 BayFwG).

5.  Wahlleiter und Wahlausschuss: 
  Die Wahl leitet der Bürgermeister oder sein Stellvertreter oder Beauftragter. Ihm stehen zwei von der Versammlung durch 

Zuruf bestimmte Beisitzer zu Seite. Der Wahlleiter und die Beisitzer bilden den Wahlausschuss. Wer selbst Wahlbewerber 
ist, kann nicht Mitglied des Wahlausschusses sein. Der Wahlausschuss wird daher erst nach Abgabe der Wahlvorschläge 
gebildet.

6. Wahlhandlung: 

6.1  Jeder Wahlberechtigte hat eine Stimme. Stellvertretung ist nicht zulässig. 
 Der Wahlleiter erläutert die Grundsätze des Wahlverfahrens.

6.2 Wahl des Stellvertreters (der Stellvertreter): 
 Für die Wahl des Stellvertreters des Feuerwehrkommandanten gelten diese Regelungen entsprechend.

4. Wahlvorschläge:

 Wahlvorschläge können in der Dienstversammlung schriftlich oder mündlich beim Wahlleiter vorgebracht werden.

  Wahlvorschläge können von den Wahlberechtigten ab sofort schriftlich bei der

  eingereicht werden.
  (wahlberechtigt sind alle Feuerwehrdienstleistenden der Freiwilligen Feuerwehr – einschließlich der hauptamtlichen Kräfte und der Feuerwehranwärter, die das 

16. Lebensjahr vollendet haben)

 Dazu werden alle Feuerwehrdienstleistenden der Freiwilligen Feuerwehr
 –  einschließlich der hauptamtlichen Kräfte und der Feuerwehranwärter, die das 16. Lebensjahr vollendet haben (Wahl-

berechtigte) – eingeladen.

Datum

Uhrzeit

Ort

genaue Anschrift

1. Am findet in/ im ,

 um eine Dienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr

 zur oben genannten Wahl statt.
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Wenzenbach

Wenzenbach

Gemeinde Wenzenbach
Hauptstraße 40
93173 Wenzenbach

Wenzenbach

19. Januar 2019 Gasthaus "Zum Kneißl", Jahnweg 8a, 93173 Wenzenbach

19:00 Uhr

Gemeinde Wenzenbach, Hauptstraße 40, 93173 Wenzenbach
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6.3  Wahlvorschläge, Schriftlichkeit der Wahl: 
  Die Wahlberechtigten schlagen wählbare Teilnehmer schriftlich oder durch Zuruf der Wahlversammlung zur Wahl vor. Der 

Wahlleiter nennt die Vorgeschlagenen und befragt sie, sofern sie anwesend sind, ob sie sich der Wahl stellen wollen. Die 
Vorschläge können mündlich begründet werden; über sie kann auch eine Aussprache stattfinden. Den anwesenden 
Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich der Versammlung in angemessener  Zeit vorzustellen. Sie wird geschlossen, wenn 
keine Wortmeldungen mehr vorliegen oder wenn die Versammlung mit Mehrheit der Wahlberechtigten den Schluss der Aus-
sprache beschließt. Die Kandidaten für das Kommandanten- oder Stellvertreteramt müssen nicht in der Wahlversammlung 
anwesend sein; sie können die Wahl auch bereits im Voraus schriftlich annehmen. 

  Die Wahl wird schriftlich mit Stimmzetteln durchgeführt; diese dürfen keine äußerlichen Kennzeichen tragen, die sie von den 
im gleichen Wahlgang verwendeten Stimmzetteln unterscheiden. Der Wahlleiter lässt auf die Stimmzettel die Namen der 
wählbaren und zur Kandidatur bereiten Bewerber setzen. Wird nur ein oder kein Bewerber zur Wahl vorgeschlagen, so wird 
die Wahl ohne Bindung an einen Bewerber durchgeführt.

6.4 Wahlgang, Stimmabgabe:
  Die Wahl ist geheim; dies ist von der Wahlleitung sicherzustellen. Für eine gültige Stimmabgabe ist immer eine positive 

Willensbekundung erforderlich. Gewählt wird, indem einer der Wahlvorschläge in eindeutig bezeichnender Weise gekenn-
zeichnet wird. Streichungen sind nicht als Stimme für nicht gestrichene Bewerber zu werten. Steht nur eine Person zur 
Wahl, so kann dadurch gewählt werden, dass der Wahlvorschlag in einer jeden Zweifel ausschließenden Weise gekenn-
zeichnet oder eine nicht zur Wahl vorgeschlagene wählbare Person in eindeutig bezeichnender Weise handschriftlich auf 
dem Stimmzettel eingetragen wird. Liegt kein Wahlvorschlag vor, so kann auch ein nicht zur Wahl vorgeschlagener wähl-
barer Feuerwehrdienstleistender durch handschriftliche Eintragung seines Namens gewählt werden. 

  Der Wahlberechtigte hat den ausgefüllten Stimmzettel zusammenzufalten und dem Wahlleiter oder dem von diesem 
bestimmten Beisitzer zu übergeben. Der Wahlausschuss prüft die Stimmberechtigung des Abstimmenden. Bei Bedarf hat 
die Gemeinde hierzu vor der Wahl eine Wählerliste anzulegen. Wird die Stimmberechtigung anerkannt, so ist der Stimmzettel 
in einen Behälter zu legen. Der Wahlausschuss prüft vor Beginn des Wahlgangs, ob der Behälter leer ist. Wird der 
Stimmberechtigung eines Anwesenden widersprochen, entscheidet der Wahlausschuss. 

6.5  Der Wahlausschuss prüft nach Abschluss der Wahl den Inhalt der Stimmzettel, zählt sie aus und stellt das Wahlergebnis 
fest. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Neinstimmen und Stimmzettel, die 
überhaupt nicht gekennzeichnet wurden oder auf denen nur Streichungen vorgenommen wurden, sind ungültig. Ist minde-
stens die Hälfte der abgegebenen Stimmen ungültig, ist die Wahl zu wiederholen. Ist die Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen gültig und erhält kein Bewerber die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, so findet eine Stichwahl unter 
den beiden Bewerbern mit der höchsten Stimmenzahl statt.

  Wenn mehr als zwei Personen die höchste Stimmenzahl erhalten haben, ist die Wahl zu wiederholen. Wenn mehr als eine 
Person die zweithöchste Stimmenzahl erhalten haben, entscheidet das Los, wer in die Stichwahl kommt. Neinstimmen und 
Stimmzettel, die überhaupt nicht gekennzeichnet wurden oder auf denen nur Streichungen vorgenommen wurden, sind 
ungültig.

  Bei der Stichwahl ist die Person gewählt, die von den abgegebenen gültigen Stimmen die höchste Stimmenzahl erhält. Bei 
gleicher Stimmenzahl entscheidet das Los, das die Wahlleitung sofort nach Feststellung des Ergebnisses der Stichwahl in 
der Wahlversammlung ziehen lässt.

7. Wahlannahme:
  Nach der Wahl befragt der Wahlleiter den Gewählten, ob er die Wahl annimmt. Abwesende Bewerberinnen und Bewerber 

können die Annahme der Wahl auch im Vorfeld schriftlich erklären. Lehnt die/der Gewählte ab, ist die Wahl zu wiederholen. 
Die Wiederholung der Wahl kann unmittelbar im Anschluss an den ersten Wahldurchgang in derselben Dienstversammlung 
erfolgen.

8. Niederschrift:
  Der Wahlleiter lässt über die Wahl, die Feststellung des Wahlergebnisses und die Wahlannahme eine Niederschrift fertigen, 

die er und die Beisitzer unterzeichnen.

Ort, Datum

Unterschrift Bürgermeister 

angeschlagen am: abgenommen am:

veröffentlicht am: im/in der

(Amtsblatt, Zeitung)

Wenzenbach, 09.11.2018 Koch, Erster Bürgermeister

23. November 2018 Amtsblatt November
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Fundsachen von 01.10.2018 bis 31.10.2018
- 1 Fahrrad
- einzelner schwarzer Handschuh
- silberner Anhänger mit Sternzeichen
- 1 Brille
- 1 Schlüsselbund (2 Schlüssel, Flaschenöffner)

Info Bürgerserviceportal
Verschiedene Behördengänge bequem online durchführen

- Beantragung einer Meldebescheinigung
- Beantragung eines Führungszeugnisses
- Auskunft aus dem Gewerbezentralregister
- Einreichung der Wohnungsgeberbestätigung
- Meldung der Wasserzählerablesung
- und vieles mehr

www.wenzenbach.de/buergerserviceportal

Informationen der Gemeindeverwaltung

Entsorgungstermine Dezember 2018

Restmüll: Do, 13.12.
Fr, 28.12.

Papiertonne: P1 = Mi, 19.12.
P2 = Do, 20.12.

Restmüll: ganz Wenzenbach
Papiertonne: P1: Wenzenbach und übrige Ortsteile

P2: Grünthal, Irlbach, Fußenberg
Öffnungszeiten Wertstoffhof
Dienstag, 09:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag 14:00 – 17:00 Uhr
Samstag 09:00 – 14:00 Uhr

Öffnungszeiten Grabenbach
--
Altreifen
--
Umweltmobil
----

Neuzugang Frau Gömmel
Seit 22. Oktober 2018 bereichert Frau Danielle Gömmel aus 
Postbauer-Heng unsere Gemeindeverwaltung. Die 27-jährige 
Verwaltungsinspektorin hat vor ihrem Wechsel zur Gemeinde 
Wenzenbach ein duales Studium zur Diplom-Verwaltungswir-
tin (FH) in der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen bei der 
Stadt Nürnberg absolviert. Frau Gömmel wird künftig die Lei-
tung des Sachgebietes „Finanzen“ übernehmen und stellvertre-
tend als Fachbereichsleitung „Projekte und Finanzen“ tätig sein.
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!

Foto: Gemeinde Wenzenbach

Räum- und Streupflicht im Winter
Mit dem Winter beginnt nicht nur die Zeit der Weihnachts-
märkte und des Wintersports, sondern auch die Zeit des 
Schnees und der Glätte. Damit der Spaß an Schnee und 
Eis ungetrübt bleibt, wird auf die Räum- und Streu-
pflicht der Bürger bzw. Haus- und Grundbesitzer der 
Gemeinde Wenzenbach hingewiesen.
Gemäß der Verordnung über die Reinhaltung und Rei-
nigung der öffentlichen Straßen und die Sicherung der 
Gehbahnen im Winter müssen Bürgersteige, - bzw. 
wenn diese nicht vorhanden sind -, 1 Meter Stra-
ßenrand in der Zeit von 7:00 Uhr bis 20:00 Uhr (an 
Sonn- und Feiertagen von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr) von 
Schnee und Eis freigehalten werden.
Bei Glättegefahr muss darüber hinaus gestreut wer-
den, wobei geeignete Mittel wie z.B. Sand oder Splitt zu 
verwenden sind. Bitte keine ätzenden Stoffe! Schnee- 
und Eisreste sind so neben der Fahrbahn zu lagern, dass 
keine Behinderung auftritt. Hydranten und Kanaleinlauf-
schächte müssen stets freigehalten werden.

Behinderung des Winterdienstes durch am 
Straßenrand abgestellte Autos:
Parkende Fahrzeuge stellen eine große Behinderung für 
den Räum- und Streudienst dar, ein ordnungsgemäßer 
Winterdienst kann an solchen Stellen nicht gewährleistet 
werden. Bitte stellen Sie Ihre Fahrzeuge nicht am Stra-
ßenrand ab!

Kontakt mit dem Winterdienst:
Der Winterdienst wird wie jedes Jahr alles ihm Mögliche 
unternehmen, um die Straßen schnee- und eisfrei zu hal-
ten. Dies wird aber aller Wahrscheinlichkeit nicht immer 
sofort möglich sein. Sollte eine Straße noch nicht geräumt 
sein, bedeutet das nicht, dass diese vergessen wurde, 
sondern, dass dies zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt. 
Wir bitten daher nur in wirklich dringenden Fällen den 
Kontakt mit dem Winterdienst zu suchen.
Danke für Ihr Verständnis!

Stefan Körber - Fotolia
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Veranstalter: Gemeinde Wenzenbach, 
vertreten durch Ersten Bürgermeister Sebastian Koch 
Hauptstraße 40, 93173 Wenzenbach 

Veranstalter: Gemeinde Wenzenbach
vertreten durch Ersten Bürgermeister Sebastian Koch
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am Rathausplatz 
Samstag, 01. Dezember 2018: 
15:00 Uhr  Beginn 
16:30 Uhr      Musikalische Eröffnung mit den „Oldies“  
         und der „Blaskapelle Bernhardswald“ 
17:00 Uhr  Einzug des Nikolaus mit Christkind 
22:00 Uhr  Ende 
 

Sonntag, 02. Dezember 2018: 
14:00 Uhr  Beginn 
15:30 Uhr  Musikalische Eröffnung“  
     mit der „Blaskapelle Bernhardswald“ 
16:00 Uhr  Einzug des Nikolaus mit Christkind 
17:00 Uhr  Start des lebendigen Adventsfenster 
   bei der evangelischen Kirche 
20:00 Uhr  Ende 
 
 

Kinderattraktionen 
 große Kindereisenbahn, Alpakas im Gehege 
 Bastelecke in der Bücherei 

( Sa. + So. jeweils von 15:00 bis 19:00 Uhr) 
 

Ausstellungen im Rathaussaal 
 Zinnfiguren von Werner Götz 
 Weihnachtskrippen von Willi  Artmann 
 

Ausstellung in der Dietrich-Bonhöfer-Kirche  
 Fotoausstellung  vom Fotostammtisch Wenzenbach 

 

Zeiten jeweils: Samstag von 16:00 bis 20:00 Uhr und  
 Sonntag von 15:00 bis 18:00 Uhr 

 

Die Vereine der  Gemeinde Wenzenbach  bieten ein reichhaltiges kulinarisches     
und weihnachtliches Angebot an. Stimmen Sie sich mit Ihrer Gemeinde auf ein 
besinnliches Weihnachtsfest ein. Wir freuen uns auf Ihr Erscheinen. 
 

weih undweih 
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- Pflegeberatung nach § 7a, Hilfen bei Antragstellung, 
Unterstützung bei Begutachtung / Widerspruchsverfahren

- Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung
- Helferkreis „Auszeit“

Ansprechpartner: Birgit Meisinger, Tel.: 0941 4009-198
Ansprechpartner: Astrid Dechant, Tel.: 0941 4009-648

- Helferkreis „MeHr Leben“
Ansprechpartner: Corina Eisner, Tel.: 0941 4009- 708

- Auskünfte rund um das Thema Behinderung / Inklusion
Ansprechpartner: Marion Thätter, Tel:. 0941 4009-268

- Umsetzung des seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes
Ansprechpartner: Susanna Hochholzer, Tel.: 0941 4009-709

- Beratung über Wohnraumanpassung / 
barrierefreies Wohnen
Ansprechpartner: Elisabeth Weinzierl, Tel.: 0941 4009-531

Wasser und Boden ist Leben
Der Mensch lebt nicht nur auf dem Boden, er 
lebt vor allem vom Boden! Ein wesentlicher 
Bestandteil des Bodens ist der Humus, der 
sich aus abgestorbenen Teilen der Pflanzen-

welt entwickelt. Er ist nicht nur für das weitere Wachstum der 
Pflanzen, sondern auch für den Schutz des Grundwassers von 
großer Bedeutung. Damit übernimmt der Humus und die in ihm 
enthaltenen Bodenlebewesen im Naturkreislauf nachfolgende 
wichtige Funktionen:
Nährstofflieferant: Humus enthält und speichert Stickstoff, 
Phosphor und Schwefel, wichtige Nährstoffe für das Pflanzen-
wachstum. Der Humus kann diese Nährstoffe binden, für Pflan-
zen bereitstellen und verhindern, dass sie ins Grundwasser 
gelangen.
Wasserspeicher: Durch den Humus bekommt der Boden eine 
Struktur, die mit der eines Schwamms vergleichbar ist. Humus 
ist sehr porös, und diese Porenstruktur kann Wasser sehr gut 
binden, auch gegen die Schwerkraft, die ein schnelles Versi-
ckern bewirken würde. Niederschlagswasser steht den Pflan-
zen und Bodenlebewesen somit länger zur Verfügung. Humus-
reiche Böden können helfen bei starken Niederschlägen 
Überschwemmungen zu verhindern, da durch die Schwamm-
struktur größere Wassermengen schnell gebunden werden 
können.
Schadstoff-Filter: Aufgrund seiner porösen Struktur besitzt 
Humus einen sehr hohen Oberflächenanteil. Diese Oberflächen 
können Schadstoffe wie Pflanzenschutzmittel-Rückstände bin-
den und einlagern und verhindern damit deren Absickern ins 
Grundwasser.
CO2-Speicher: Pflanzen binden CO2. Dieses wird beim Abbau 
organischer Pflanzenreste zum Großteil wieder freigesetzt, ein 
kleiner Teil jedoch wird von der humusreichen Bodenstruk-
tur gebunden, und das für lange Zeit (bis zu mehrere tausend 
Jahre). Global betrachtet speichern Böden in etwa doppelt so 
viel Kohlenstoffdioxid wie die lebende Pflanzenwelt.
Um diese Aspekte zukünftig stärker zu berücksichtigen, ist die 
Kooperation TWS Oberpfälzer Jura der Interessengemeinschaft 
gesunder Boden e.V. in Regensburg beigetreten. Diese veran-
staltet jedes
Jahr einen „Bodentag“, bei dem Themen zur Verbesserung des 
Bodens, wie z.B. eine Erhöhung des Humusgehaltes, behan-
delt werden. Die Einladung, das Programm und weitere Infor-
mationen finden Sie unter:
www.ig-gesunder-boden.de
Die Kooperation Trinkwasserschutz Oberpfälzer Jura ist dabei, 
ein gemeinsames Maßnahmenkonzept zu erstellen und die-
ses eventuell mit Maßnahmen zur Bodenbearbeitung und zum 
Humusaufbau zu ergänzen und somit derartige Handlungswei-
sen zu fördern.
Unsere Böden sind es auf jeden Fall wert, dass man sich darü-
ber ausführlichere Gedanken macht!
Weitere Informationen und Kontaktdaten finden Sie unter:
www.trinkwasserschutz-oberpfaelzer-jura.de

Nachrichten anderer Stellen und Behörden

1. Satzung zur Änderung der Beitrags- und 
Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung

1. Satzung
zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung

zur Wasserabgabesatzung
Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes 
erlässt der Zweckverband zur Wasserversorgung – Wenzenba-
cher Gruppe – folgende

Satzung
§ 1

Änderungsinhalt
Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung
(BGS-WAS)wird wie folgt geändert:

1. § 9a Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst:
Die Grundgebühr beträgt
a) bei der Verwendung von Wasserzählern mit Nenn-

durchfluss (Qn)
2,5 m3/h netto 72,00 € / Jahr
6 m3/h netto 144,00 € / Jahr
10 m3/h netto 288,00 € / Jahr
Verbundzähler netto 840,00 € / Jahr

b) bei der Verwendung von Wasserzählern mit Dauer-
durchfluss (Q3)
4 m3/h netto 72,00 € / Jahr
10 m3/h netto 144,00 € / Jahr
40 m3/h netto 288,00 € / Jahr
Verbundzähler netto 840,00 € / Jahr

2. In § 10 Abs. 3 wird der Betrag „1,30 Euro“ ersetzt durch 
„1,45 Euro“.

§ 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2019 in Kraft.
Wenzenbach, den 09.10.2018
Zweckverband zur Wasserversorgung
- Wenzenbacher Gruppe –
Glötzl, Verbandsvorsitzender

Angebot Sachgebiet Senioren und Inklusion
Das Sachgebiet Senioren und Inklusion im Landratsamt 
Regensburg – Hilfe aus einer Hand
Wir bieten Ihnen Hilfestellung bei der Organisation eines selbst-
bestimmten Lebens in den eigenen vier Wänden. Die Beratung 
ist umfassend, neutral, unabhängig und kostenlos.
Betroffene und Angehörige können sich an uns wenden. Im 
persönlichen Gespräch im Sachgebiet oder bei Hausbesuchen 
beraten wir Sie gerne.

Landratsamt Regenburg,
Altmühlstraße 3, 93059 Regenburg:
Helga Grüner, Tel.: 0941 4009-551
Marion Woller, Tel.: 0941 4009-710

Unser Leistungsspektrum umfasst:
- Qualitätsentwicklung und Aufsicht (FQA, früher Heim-

aufsicht)
Ansprechpartner: Petra Haslbeck, 0941 4009-711

Stefan Steinkirchner, 0941 4009-712
- Beratung und Einleitung eines Betreuungsverfahrens

Ansprechpartner: Franz Wagerer, Tel.: 0941 4009-787
Nicole Irlbacher, Tel.: 0941 4009-714
Lisa Schrack, Tel.: 0941 4009-191
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•	 Aus der Toilette ist Wasser mit Fäkalien ausgetreten. 
In diesem Fall liegt im Abflusssystem des betroffenen Hau-
ses bzw. Grundstücks eine schwere Störung vor. Dies kön-
nen Ablagerungen aber auch Hindernisse sein, die zwar das 
Wasser ablaufen lassen, Feststoffe aber zurückhalten. Nor-
malerweise werden durch die Toilettenspülung die Fäkalien 
direkt durch die Fall- und Grundleitungen in den Hauptkanal 
des Zweckverbandes gespült. Das heißt, in den häuslichen 
Entwässerungsleitungen dürfen sich keine Fäkalien befin-
den.Auch hier muss die Haus- und Grundstücksentwässe-
rung dringend von einer Fachfirma auf ihren ordnungsge-
mäßen Zustand hin überprüft und ggf. umgebaut werden.

Der Zweckverband hofft, mit diesen Beschreibungen Anhalts-
punkte zur Fehlersuche gegeben zu haben. Wir weisen noch-
mals darauf hin, dass alle häuslichen Fall- und Sammelleitun-
gen nach der DIN 1986 verlegt werden müssen und mit einer 
ausreichend dimensionierten und funktionierenden Lüftungs-
leitung zu versehen sind. Weiterhin erinnern wir an dieser 
Stelle nochmals, dass jede Grundstücksentwässerungsan-
lage am Ende einen Kontrollschacht mit offenem Gerinne und 
einem Durchmesser von einem Meter aufzuweisen hat. Dieser 
Schacht muss jederzeit zugänglich sein und darf nicht über-
baut oder überfüllt werden. Wichtige Hinweise zur korrekten 
Erstellung von Grundstücksentwässerungsanlagen finden Sie 
in den Bestimmungen unserer Entwässerungssatzung.
Wir bitten um Verständnis dafür, dass der Zweckverband bzw. 
die beauftragte Fachfirma für Schäden, die dadurch entstehen, 
dass sich die Lüftungsleitungen der häuslichen Schmutzwas-
serleitung in einem nicht ordnungsgemäßen Zustand befinden, 
nicht haftet.

Barrierefreie Wohnungen

Barrierefreie und rollstuhlgerechte Wohnungen 
im Landkreis
Sehr geehrte Wohnungseigentümer 
und Wohnungssuchende,
das Landratsamt Regensburg will im Rahmen einer Umfrage 
das Angebot und die Nachfrage von barrierefreien und roll-
stuhlgerechten Wohnungen im Landkreis ermitteln.
Wir würden Sie daher bitten uns mitzuteilen, wenn Sie eine 
derartige Wohnung anbieten oder suchen. Dadurch kann der 
Landkreis Sie, als Wohnungsanbieter dabei unterstützen, Ihre 
Wohnung bedarfsgerecht zu vergeben und Sie als Wohnungs-
suchende können herausfinden, ob Möglichkeit bestünde, 
dass Sie trotz Beeinträchtigung weiterhin in Ihrer Heimatge-
meinde leben können. Ihr Angebot bzw. Ihre Nachfrage können 
Sie gerne an die Inklusionsberaterin Marion Thätter unter der 
Telefonnummer 0941 4009-268 oder per E-Mail marion.thaet-
ter@landratsamt–regensburg.de richten.

Schlussfeststellung Göppenbach
Baustein 120202
Gz. Z 2 - V 7566.3 - 18618
Flurneuordnung Göppenbach
Gemeinden Altenthann und Bernhardswald, 
Landkreis Regensburg
Schlussfeststellung
Das Verfahren Göppenbach wird abgeschlossen (§ 149 Flur-
bereinigungsgesetz).
Die Ausführung nach dem Flurbereinigungsplan ist bewirkt. 
Den Beteiligten stehen keine Ansprüche mehr zu, die im Flur-
bereinigungsverfahren hätten berücksichtigt werden müssen.
Die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft Göppenbach sind 
abgeschlossen. Die Teilnehmergemeinschaft erlischt mit der 
Zustellung der unanfechtbar gewordenen Schlussfeststellung.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach 
dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung Wider-
spruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder 
zur Niederschrift beim

Kanalreinigung

Wichtige Informationen für Grundstückseigentümer

Foto: Kommune

Um die Funktionsfähigkeit der Kanalleitungen dauerhaft zu 
erhalten, muss der Zweckverband das Kanalsystem in regel-
mäßigen Zeitabständen von ca. 3 Jahren reinigen.
Diese Reinigungsarbeiten werden im Auftrag des Zweckver-
bandes, von einer für diese Arbeiten spezialisierten Fachfirma, 
ausgeführt. Die Kanalreinigung erfolgt mit einem Hochdruck-
spülfahrzeug (siehe Bild). Beim Reinigungsvorgang selbst wird 
über einen Schacht ein Druckschlauch mit Spülkopf in den 
Abwasserkanal eingeführt.
Um die geforderte Reinigungswirkung zu erzielen, ist es erfor-
derlich, mit einem Spüldruck von 110 bar zu arbeiten. 
Die während der Reinigungsarbeiten auftretenden Druckunter-
schiede werden im Normalfall über die zuströmende Luft der 
Hauptschächte, aber auch über die Dachentlüftungen und 
Kontrollschächte der angeschlossenen Gebäude, ausgegli-
chen.
In Ausnahmefällen kann es jedoch in den von der Reinigung 
betroffenen Gebäuden im jeweiligen Straßenzug zu folgenden 
Ereignissen kommen:

•	 Durch den Geruchsverschluss der Toilette, Dusche etc. 
ist ein beunruhigendes Rauschen zu hören.Dies ist ein 
Hinweis darauf, dass die Abwasserleitungen des Hauses 
frei von Verstopfungen sind und sich in einem ordnungsge-
mäßen Zustand befinden.

•	 Wasser ist aus dem Geruchsverschluss (Toilette, 
Waschbecken etc.) ausgetreten.Das lässt darauf schlie-
ßen, dass die Dachentlüftung nicht ordnungsgemäß funk-
tioniert und auch kein Kontrollschacht mit offenem Gerinne 
vorhanden ist, um die Druckschwankungen auszugleichen.
Die Haus- und Grundstücksentwässerung sollte dringend 
durch eine Fachfirma auf ihren ordnungsgemäßen Zustand 
hin überprüft und ggf. umgebaut werden.

•	 Nach der Kanalspülung macht sich ein übler Geruch 
bemerkbar.Auch dieser Zustand lässt darauf schließen, 
dass die Dachentlüftung nicht ordnungsgemäß funktioniert 
und auch kein Kontrollschacht mit offenem Gerinne vorhan-
den ist. Durch den Unterdruck wurde das Wasser aus den 
Geruchsverschlüssen herausgesaugt. Luft aus dem Kanal 
kann ungehindert in die Wohnung strömen. Zur kurzfristi-
gen Behebung des Zustandes sollte man einfach Wasser 
ins Waschbecken, Duschwanne etc. einlaufen lassen.Auch 
hier muss die Haus- und Grundstücksentwässerung drin-
gend von einer Fachfirma auf ihren ordnungsgemäßen Zu-
stand hin überprüft und ggf. umgebaut werden.
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Broschüre „Das neue Landratsamt“

Landrätin Tanja Schweiger (Mitte), Claudine Pairst (links) und 
Birgitt Retzer von der Pressestelle des Landratsamtes stellen die 
neue Broschüre des Landratsamtes vor. Nicht mit auf dem Bild: 
Pressesprecher Hans Fichtl und Beate Geier
Foto: LRA/Harald Hillebrand

Publikation zur abgeschlossenen Generalsanierung 
des „alten“ Landratsamtes

„Das neue Landratsamt / Modern & innovativ“
Regensburg (R/L). Was mit der Grundstein-
legung für den Erweiterungsbau im Mai 2012 
begann und kürzlich mit der Generalsanie-

rung des „alten“ Landratsamtes seinen Abschluss gefunden 
hat, darf als Meilenstein in der Geschichte des Landkreises 
bezeichnet werden: Das Landratsamt präsentiert sich nach vie-
len Jahrzehnten, in denen einige Dienststellen aus Platzgrün-
den außerhalb der Altmühlstraße untergebracht werden muss-
ten, jetzt als „Dienstleistungszentrum unter einem Dach“. 
Anlässlich der Feierlichkeiten hierzu im Rahmen des diesjähri-
gen Tages der offenen Tür hat das Landratsamt eine 58 Seiten 
umfassende Publikation herausgebracht.
Unter dem Titel „Das neue Landratsamt / Modern & innova-
tiv“ findet der Leser einen Überblick über die Geschichte des 
Hauses, Infos zur Bauphase und zur Architektur, viele interes-
sante Eindrücke in Bildern sowie kompakt zusammengefasst 
das Aufgabenspektrum des Landratsamtes. Kürzlich stellte die 
Landrätin die Publikation der Öffentlichkeit vor.
„Mit dieser Broschüre möchten wir nicht nur über alles Wis-
senswerte zur kürzlich abgeschlossenen Generalsanierung 
informieren, sondern vor allem auch das breite Aufgaben-
spektrum des Landratsamtes vorstellen. Die Zulassungsstelle 
und die Bauabteilung kennen viele - der Aufgabenbereich des 
Landratsamtes umfasst aber noch sehr viel mehr. Wofür das 
Landratsamt zuständig ist und in welchen Lebensbereichen 
dies zum Ausdruck kommt, das erfährt man in dieser Bro-
schüre“, so Landrätin Tanja Schweiger.
Die Broschüre richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger, die 
einen Einblick in die Strukturen des Hauses gewinnen wollen. 
Eine Reihe weiterer nützlicher Informationen wie Öffnungszei-
ten, Parkplätze oder ein anschaulicher Etagenplan unterstrei-
chen den Servicecharakter der Publikation
„Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern viel Vergnügen bei 
der Lektüre und viel Spaß bei ihrem visuellen Rundgang durch 
das „neue“ Landratsamt“, so die Landrätin abschließend.
Die neue Dokumentation des Landratsamtes finden Sie als 
Download direkt auf der Landkreis-Homepage unter www.
landkreis-regensburg.de. Kostenlose Exemplare liegen auch 
an der Infotheke im Foyer des Landratsamtes (Altmühlstraße 
3, 93059 Regensburg) aus. Ansprechpartner für Auskünfte zur 
Broschüre ist die Pressestelle, Telefon 0941 4009-433, -419,-
547 und -276;
E-Mail: pressestelle@lra-regensburg.de .
Regensburg, 25. Oktober 2018

Amt für Ländliche Entwicklung Oberpfalz
Falkenberger Straße 4, 95643 Tirschenreuth
(Postanschrift: Postfach 11 89, 95633 Tirschenreuth)
einzulegen. Er kann auch per E-Mail mittels eines mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur versehenen Doku-
ments unter der Adresse
poststelle@ale-opf.bayern.de
eingelegt werden.
Sollte über den Widerspruch innerhalb einer Frist von sechs 
Monaten sachlich nicht entschieden werden, so kann Klage 
beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München, Post-
anschrift: Postfach 34 01 48, 80098 München, Hausanschrift: 
Ludwigstraße 23, 80539 München, erhoben werden. Die Klage 
kann nur bis zum Ablauf von weiteren drei Monaten seit dem 
Ablauf der oben genannten sechsmonatigen Frist erhoben wer-
den. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bay-
ern) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschrif-
ten für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung
- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist 

nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkun-
gen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung 
von Rechtsbehelfen können dem Internetauftritt des Bayeri-
schen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten unter www.stmelf.bayern.de/rechtsbehelf entnom-
men werden.

- Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsgerichts-
hof in München nach Maßgabe der Internetpräsenz der Ver-
waltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entneh-
menden Bedingungen erhoben werden.

Hinweis:
Diese Schlussfeststellung kann innerhalb von drei Monaten 
nach dem Zeitpunkt dieser öffentlichen Bekanntmachung auch 
auf der Internetseite des Amtes für Ländliche Entwicklung 
Oberpfalz auf der Seite Projekte in der Oberpfalz unter „Öffent-
liche Bekanntmachungen in Flurneuordnungen und Dorferneu-
erungen“ eingesehen werden. (http://www.landentwicklung.
bayern.de/oberpfalz/133301/)
Tirschenreuth, 05.11.2018
gez. Thomas Gollwitzer
Behördenleiter

VdK Sprechtage
Kreisverband Regensburg
Der VdK Kreisverband Regensburg bietet im 
Jahr 2018 im Landkreis Regensburg Außen-

sprechtage an. Hier werden VdK-Mitglieder bzw. Neumitglieder 
ortsnah betreut und beraten.
An folgendem Termin findet der Sprechtag eines Vertreters des 
VdK KV Regensburg im Rathaus Wenzenbach im kleinen Sit-
zungssaal, 2. Stock statt:
Dienstag, 18. Dezember 2018 von 08.00 Uhr bis 09.30 Uhr
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Fotos: Grundschule Wenzenbach

Englisches Theater gastiert 
an der Mittelschule Wenzenbach

Theatre@school
Englisches Theater gastiert an der Mittelschule Wenzenbach
An einem Dienstag im Oktober wurde die Sporthalle der Mit-
telschule kurzerhand zum Theatersaal umfunktioniert. Schü-
lerinnen und Schüler aller Klassen kamen in den Genuss das 
englischsprachige Musical der „English Touring Company“ 
erleben zu dürfen.
Mit dem Titel „Ahoy, There!“ hatten die Jugendlichen die 
Gelegenheit, ein abenteuerliches und abwechslungsrei-
ches Piraten-Musical zu sehen das speziell für Schulklassen 
geschrieben wurde.
Die Hauptperson, Captain Crab, ist ein törichter und vergessli-
cher Pirat, der mit seiner Piratenfrau Fisher auf der Suche nach 
einem verlorenen Schatz ist. Das einzige Problem dabei ist, 
dass Captain Crab sich viel mehr für Singen, Tanzen und Spaß, 
als für die eigentliche Schatzsuche zu interessieren scheint.

Fotos: Mittelschule Wenzenbach

Nachrichten aus der Schule

Leckeres von der Hecke!

Die Grundschule Wenzenbach serviert 
„Leckeres von der Hecke“
Zum Abschluss des Themas „Heckenfrüchte“ durften die Kin-
der der beiden zweiten Klassen und der Partnerklasse zusam-
men mit ihren Lehrerinnen, Frau Dost-Reichel, Frau Mevius und 
Frau Baron verschiedene selbstgemachte Produkte probie-
ren. Am Buffet gab es Gelees und Marmeladen aus Hagebut-
ten, Himbeeren, Brombeeren und Holunder. Sehr beeindruckt 
waren die Kinder von der Weißdornmarmelade, die eher selten 
auf dem Frühstückstisch steht. Die Getränke durften natürlich 
nicht fehlen. Hier bot uns die Hecke Hagebuttentee, Holun-
dersirup und –saft und Himbeersirup. Den Kindern schmeckte 
alles hervorragend. Vielen Dank für die fleißigen Eltern, die 
für uns die leckeren selbstgemachten Marmeladen, Gelles, 
Kuchen und Sirups spendierten!
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Verkehrssicherheit für Schulanfänger
Mit der Aktion „Hallo Busfahrer“ am 24. Oktober 2018 und 
dem Besuch des „ADACus“ am 26. Oktober 2018 festigten die 
Schülerinnen und Schüler der beiden ersten Klassen ihr Wissen 
über Verhalten im Straßenverkehr.
Herr Scheuerer von der Polizei in Regenstauf und Herr Jahn 
vom Busunternehmen Wenzl demonstrierten den Kindern, wie 
man richtig auf den Bus wartet, wie man besonders sicher in 
Busse ein- und auch wieder aus ihnen aussteigt und dass es 
direkt neben dem großen Fahrzeug einen Bereich gibt, den 
Toten Winkel, in dem der Busfahrer keine Chance hat Personen 
zu sehen.

Am Freitag danach besuchte der ADACus mit Frau Langbein 
vom ADAC die Erstklässler und alle zusammen übten das 
richtige Überqueren der Straße am Zebrastreifen oder an der 
Ampel.

Fotos: GS Wenzenbach

Nachdem die Kinder auch im Verkehr mit Fahrzeugen sicher 
bewiesen hatten, dass sie sich durchaus verkehrsbewusst ver-
halten konnten, lobte der ADACus alle sehr und überreichte 
jedem eine Urkunde.

Das Stück erzählt auf unterhaltsame Weise eine Geschichte über 
den eigentlichen Schatz im Leben – Die Freundschaft! Dieses 
Musical, mit viel Musik, Tanz und Publikumsbeteiligung, war nicht 
nur ein Riesenspass für die Schüler, ganz nebenbei wurden auch 
die Englisch Fähigkeiten aktiviert und erweitert. Ein großer Dank 
gilt vor allem dem Hausmeister Herrn Karl, der zusammen mit der 
achten Klasse (in einem sehr kurzen Zeitfenster) die Bühne und 
alle Sitzgelegenheiten auf- und wieder abgebaut hat.

Aus der Ü-Klasse wird die Deutschklasse

Mittelschule Wenzenbach
Aus der Ü-Klasse wird die Deutschklasse
Frau Vera Rödl ist nach wie vor die Klassenlehrerin und immer-
währende Begleiterin der Flüchtlingskinder, auch wenn die 
Klasse jetzt anders heißt und zudem eine Ganztagsklasse ist. 
Nicht nur der Name ist neu, auch an den Inhalten hat sich eini-
ges verändert. Aber was ist neu?
Die Schülerinnen und Schüler werden im Fach kulturelle Bil-
dung und Werteerziehung unterrichtet. Die Schwerpunkte 
sind das christliche Menschenbild und die Unterschiede zum 
Menschenbild im Heimatland. Weitere Unterrichtsinhalte sind 
die Achtung vor dem Leben und der Menschenwürde sowie 
die Medienerziehung. Endlich ist für diese wichtigen Themen 
genügend Raum, freut sich die Klassenleitung Vera Rödl.

Foto: MIttelschule Wenzenbach

Eine Integration kann nur gelingen, wenn auch externe Lehrkräfte 
mit ins Boot geholt werden. So gelang es der Mittelschule Wen-
zenbach auch Frau Oswald-Engelhardt zu verpflichten, die die 
Schüler zusätzlich mit vier Stunden in Deutsch fördert. Das Fach 
Sprach- und Lernpraxis mit einer externen Kraft wird zusätzlich 
dazu gerade noch einmal mit vier Stunden eingerichtet.

Seit Anfang des Schuljahres ist 
die Deutschklasse eine gebun-
dene Ganztagsklasse. Dies bein-
haltet nicht nur mehr Differenzie-
rung (12 Stunden) im 
Klassenverband, sondern auch, 
dass die Klasse von Sozialpäda-
gogin Frau Margot Lerch unter-
stützt wird. Die Finanzierung dafür 
übernimmt dankenswerterweise 
der Europäische Sozialfond. Die 
Jugendsozialpädagogin begleitet 
die Klasse 15 Stunden lang im 

Unterricht. Besonders das Fach kulturelle Bildung und Werteer-
ziehung wird im Tandem zwischen Frau Lerch und Frau Rödl 
unterrichtet. Die Schülerinnen und Schüler profitieren von den 
kleinen Lerngruppen im Unterricht. Der Rektorin der Grund- 
und Mittelschule Wenzenbach Frau Silke Glöckner ist es 
zusätzlich gelungen, Studenten einzusetzen, die mit den Schü-
lern Arbeitsgemeinschaften bilden, um den Ganztagsunterricht 
lebendiger und abwechslungsreicher zu gestalten. 

Alle an der Schule sind sich einig: Mehr Förde-
rung ist nicht mehr möglich – wir dürfen ein 
gänzlich gelungenes Konzept umsetzen.
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Erster Weihnachtsfeiertag, Dienstag, 25. Dezember
11.15 Uhr Gottesdienst in der kath. Pfarrkirche Zeitlarn mit 

Pfarrer Arne Schnütgen
Zweiter Weihnachtsfeiertag, Mittwoch, 26. Dezember
11.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Arne Schnütgen
Sonntag, 30. Dezember
11.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Arne Schnütgen
Silvester, Montag, 31. Dezember
18.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Arne Schnütgen in der 

Christuskirche in Regenstauf

Adventsmarkt in Wenzenbach: Samstag, 1.12. und Sonntag, 
2.12.2018
Wir haben wieder einen Stand auf dem Wenzenbacher 
Adventsmarkt. Mit Apfelpunsch, Suppe und manchem anderen 
kann man den Bau unseres Kirchturms unterstützen.

Austellung der Wenzenbacher Hobbyfotographen
Während des Adventsmarkts zeigen die Wenzenbacher Hob-
byfotographen einen Ausschnitt aus ihrem Schaffen mit einer 
Ausstellung in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche. Am Vorabend, 
am Freitag, den 30. November findet eine Vernissage statt. Die 
Ausstellung ist dann parallel zum Adventsmarkt am Samstag 
und Sonntag geöffnet.

Pfarrstelle Wenzenbach
Bahnhofstr. 10, 93173 Wenzenbach
Pfarrer Arne Schnütgen, Tel.: 09407/8121852
Pfarrbüro: Christiane Hammwöhner, Montag 10.00 bis 13.00,
Tel.: 09407/8121852

Termine - Jehovas Zeugen Regenstauf
Jehovas Zeugen laden Sie herzlich ein
im Königreichssaal, 
Hans-Sachs-Straße in Regenstauf,
jeweils am Sonntag um 9:30 Uhr folgende bibli-
sche Vorträge zu besuchen:

02. Dez. 2018 Den „furchteinflößenden Tag“ fest 
im Sinn behalten

09. Dez. 2018 Folgt dem Weg der Gastfreundschaft
23. Dez. 2018 Wie gut kennst du Gott?
30. Dez. 2018 Wie man Satans Schlingen meidet
Weitere wöchentliche Zusammenkünfte:
Sonntag 10:05 Uhr Wachtturmstudium
Donnerstag 19:00 Uhr Unser Leben und Dienst als Christ

20:05 Uhr Versammlungsbibelstudium

Umfangreiche Informationen über Jehovas Zeugen finden Sie 
auf unserer Website JW.ORG

Gemeindebücherei

Bücherei - Schließzeiten

Achtung!
Die Bücherei ist von 24.12.2018 – 06.01.2019 geschlossen.
Außerdem schließen wir am Donnerstag, den 20.12.2018 aus-
nahmsweise bereits um 16:30 Uhr.

Kirchliche Nachrichten

Ev. luth. Dietrich-Bonhoeffer-Kirche

Termine

1. Advent, Sonntag, 02. Dezember
09.30 Uhr Gottesdienst in der Christuskirche in Regenstauf 

mit Einführung des neuen Kirchenvorstandes
Der neue Kirchenvorstand wird feierlich in sein 
Amt eingeführt. Im Anschluss daran findet 
im Gemeindezentrum ein Stehempfang statt. 
Unsere Kirchenvorstände in Wenzenbach hei-
ßen Tobias Gärtner, Ole Olbrecht und Claudia 
Stopfer.

17.00 Uhr Lebendiger Adventskalender
Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen öku-
menischen Adventskalender. Täglich um 17 
Uhr trifft man sich vor einem Haus, singt einige 
Adventslieder und hört eine Geschichte. Wei-
tere Termine werden im Internet www.regenst-
auf-evangelisch.de sowie in unserem Schau-
kasten vor der Kirche veröffentlicht.

Dienstag, 04. Dezember
14.00 Uhr - 16.00 Uhr Seniorennachmittag in der Dietrich-

Bonhoeffer-Kirche mit Renate Ulrich
Freitag, 07. Dezember
20.00 Uhr Ökumenisches Taizé-Gebet in der Dietrich-Bon-

hoeffer-Kirche
2. Advent, Sonntag, 09. Dezember
11.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Arne Schnütgen, eben-

falls um 11.00 Uhr Kinderkirche mit Alexandra 
Obermeier

Montag, 10. Dezember
10.00 Uhr Seniorengottesdienst im Haus Josef in Wenzen-

bach
16.00 Uhr Seniorengottesdienst im Pflegeheim St. Bern-

hard in Bernhardswald
Dienstag, 12. Dezember
20.00 Uhr Bibellesegespräch mit Pfarrer Arne Schnütgen

Der Prophet Jesaja
Ort: bitte bei Pfarrer Schnütgen erfragen, der 
Einstieg ist jederzeit möglich

3. Advent, Sonntag, 16. Dezember
11.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Arne Schnütgen
Mittwoch, 19. Dezember
19.00 bis 20.00 Uhr „Gebet für Wenzenbach“

Wir laden ein zu einem überkonfessionellen 
Gebetstreffen. Lieder und freies Gebet sollen 
hier Platz haben mit dem konkreten Blick für 
den Ort, in dem wir leben.

4. Advent, Sonntag, 23. Dezember
11.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Arne Schnütgen
Heiligabend, Montag, 24. Dezember
16.00 Uhr Kinderchristvesper mit Pfarrer Arne Schnütgen
17.30 Uhr Christvesper Pfarrer Arne Schnütgen Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG Foto: fotolia.com / xxknightwolf

Auch in der Zeit der Trauer

sind wir für Sie da.

Eine Trauerdanksagung

Anzeige online aufgeben 
wittich.de/trauer

Gerne auch telefonisch unter Tel. 09191 7232-0
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Im Rahmen des Wenzen-
bacher Adventsmarktes 
am ersten Advent wochen-
ende 2018 präsentieren Mitglieder des Wenzen-
bacher Fotostammtischs eine Auswahl ihrer Bilder.

Sa.1./So.2.12.
Dietrich-Bonhoeffer-Kirche Wenzenbach
Samstag 16:00-20:00 Uhr ∙ Sonntag 15:00-18:00 Uhr

R
AU

S ©
H

ER

Im Rahmen des Wenzen-
bacher Adventsmarktes 
Im Rahmen des Wenzen-Im Rahmen des Wenzen- Vernissage, Freitag,

30. Nov., 19 Uhr

Einladung zur 4. Jahresschau
Wenzenbacher Hobbyfotografen

1812_fs_fotoausstellung_anz_2sp.indd   2 26.10.18   09:19

Veranstaltungskalender

Auf Euer Kommen freut sich ganz besonders der Stammtisch 

„De Euchan“ 

Einladung 

Wir laden hiermit recht 

herzlich zu unserer 

diesjährigen 

Christbaumversteigerung 

Am Samstag, 

 

den 

01.12.2018 
 

um 19.30 Uhr 

 

Im Gasthaus 
Landgraf 

in  

Grünthal 

 

 Weihnachtsfeier
im Schützenheim
Die Grünthaler Schützen

laden am 1.Dez, 2018

ab 19:30 Uhr ein.
Mit vorweihnachtlicher

Musik und Geschichten
aus der Adventszeit,

Tombola und traditioneller
Christbaumversteigerung.

www.almenrausch.gruenthal.net
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OGV Kreissieger 2018

Acht Gartenbesitzer erhielten Auszeichnungen 
vom Kreisverband

Der Obst- und Gartenbauverein führt alljähr-
lich zusammen mit dem Kreisverband einen 
Gestaltungswettbewerb in den Disziplinen 
Haus, Garten und Blumen sowie Wohn- und 
Nutzgarten durch. Dabei würdigen wir solche 
Gartenbesitzer, die ihre Gärten in vorbildhaf-

ter Weise pflegen und gestalten. Denn das Gesicht unserer 
Ortschaft prägen unsere Gärten oft mehr als es öffentliche 
Anlagen vermögen. Heuer erhielten acht Gartenbesitzer eine 
Ehrung durch den Kreisverband.
Es sind dies:
Norbert Erhard, Thanhausen; Franz Goldbrunner, Wenzen-
bach; Gunda und Peter Gradl, Wenzenbach; Tanja und Tho-
mas Gugau, Wenzenbach; Raimund Keuchl, Thanhausen; 
Wilhelm Lang, Wenzenbach; Gerhard Migge, Thanhausen; 
Christian Rauscher, Wenzenbach.

Unser Bild zeigt sechs unserer Preisträger zusammen mit 
Landrätin Tanja Schweiger, Bürgermeister Sebastian Koch, 
Kreisgeschäftsführerin Stefanie Fleiner und OGV-Vorsitzendem 
Heinz-Joachim Daschner. Foto: Egon Gröschl

Unsere Preisträger auf Ortsebene veröffentlichen wir in der 
nächsten Ausgabe. Die Ehrungen fanden erst nach Redakti-
onsschluss statt.

Schützenverein 
Jagabluat Irlbach

Terminvorschau Dezember 2018
Mittwoch 05.12. 19:00 Uhr Nikolausschießen
Freitag 07.12. 19:00 Uhr Schießabend
Samstag 08.12. 19:30 Uhr Weihnachtsfeier

mit Christbaum- 
versteigerung

Mittwoch 12.12. 19:00 Uhr Training
Freitag 14.12. 19:00 Uhr Schießabend
Mittwoch 19.12. 19:00 Uhr Training
Freitag 21.12. 19:00 Uhr Jahresabschlussschießen

Gäste sind zu allen Veranstaltungen 
herzlich willkommen!

Heimspieltage SVW Volleyball
Dezember 2018
Januar 2019
Februar 2019

Datum / Uhrzeit Erwachsenen Mannschaften
Samstag 08.12.2018
14 Uhr Spiel 1+2

Damen 2
SV Wiesent II – SV Wilting II

Samstag 15.12.2018
14 Uhr Spiel 1+2

Herren
Laaber – Falkenstein

Samstag 15.12.2018
14 Uhr Spiel 1+2

Damen 1
TV Altdorf II – BSV Bayreuth

Samstag 02.02.2019
14 Uhr Spiel 1+2

Damen 1
VC Schwandorf – Hahnbach II

Samstag 15.12.2019
14 Uhr Spiel 1+2

Herren
Schwandorf II – Hainsacker

Austragungsort ist jeweils die Turnhalle der Mittelschule in 
Wenzenbach
Auswärtsspieltage und weitere Infos unter
www.wenzenbach-volleyball.de

Vereine und Verbände

An alle Vereine & Institutionen

Weihnachten 
rückt näher...

Haben Sie sich schon 
Gedanken gemacht, wie Sie ein 
angemessenes „Dankeschön“ zum 
bevorstehenden Weihnachts- und Neujahrsfest sagen können?
Über das ganze Jahr hinweg veröffentlicht unser Verlag Ihre Veran-
staltungsberichte und Mitteilungen kostenlos im Mitteilungsblatt. 
Leider ist es aber nicht möglich, Texte zu veröffentlichen, die eine 
Danksagung oder Glückwünsche an Vereinsmitglieder usw. bein-
halten. Wir bieten Ihnen dafür Gelegenheit in der letzten Ausgabe 
dieses Jahres.  Dort können Sie Ihren Mitgliedern, Freunden und 
Förderern durch eine geschmackvoll gestaltete Glückwunschanzeige 
ein herzliches „Dankeschön“ preiswert und weitreichend übermit-
teln. Vorschläge entnehmen Sie bitte unserem Glückwunschkatalog 
für Weihnachts- und Neujahrsanzeigen, der bei unserem Anzeigen-
berater eingesehen werden kann. 
Oder sprechen Sie direkt mit uns.

Ihre LINUS WITTICH Medien KG
Postfach 223, 91292 Forchheim
Telefon: 09191/7232-0
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Sonstige Mitteilungen

Gastfamiliensuche für Schüler
Gastfamiliensuche für Schüler*innengruppen aus Argenti-
nien, Brasilien, Chile und Peru im Winter 2018 / 2019
Schwaben International e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der 
sich seit Jahrzehnten für Kulturaustausch und Völkerverständi-
gung engagiert. Unsere Gastfamiliensuche erstreckt sich auf 
das gesamte Bundesgebiet.
Im Winter 2018 / 2019 erwarten wir Schülergruppen aus Argen-
tinien, Brasilien, Chile und Peru.

Internationaler Schüleraustausch · 
Lust Gastfamilie zu werden?
Ermöglichen Sie einem jungen Menschen den Aufenthalt in 
Deutschland! Die kurzzeitige Erweiterung Ihrer Familie wird 
Ihnen Freude machen.
Die Jugendlichen verfügen über Deutschkenntnisse, müssen 
ein Gymnasium besuchen und bringen für persönliche Wün-
sche ausreichend Taschengeld mit.

Chile
Familienaufenthalt: 06.12.18 – 09.02.19
Deutsche Schule Carl Anwandter, Valdivia
54 Schüler*innen mit guten Deutschkenntnissen
Alter 16-17 Jahre
Familienaufenthalt: 14.12.18 – 14.02.19
Deutsche Schule Villarrica, Villarrica
5 Schüler*innen mit guten Deutschkenntnissen
Alter 16-17 Jahre
Familienaufenthalt: 14.12.18 – 14.02.19
Deutsche Schule R.A. Philippi, La Unión
13 Schüler*innen mit guten Deutschkenntnissen
Alter 16-17 Jahre

Peru
Familienaufenthalt: 06.01.19 – 21.02.19
Alexander von Humboldt Schule, Lima
40 Schüler*innen mit guten Deutschkenntnissen
Alter 14-16 Jahre

Argentinien
Familienaufenthalt: 18.01.19 – 09.02.19
Deutsche Schule Eduardo Holmberg, Quilmes
40 Schüler*innen mit guten Deutschkenntnissen
Alter 16-17 Jahre

Wir suchen nur noch Gastfamilien, die Jungen aus Argenti-
nien aufnehmen wollen.
Es besteht bei dieser Gruppe auch die Möglichkeit zwei 
Austauschschüler aufzunehmen.

 IMPRESSUM

Amtsblatt der Gemeinde Wenzenbach

Das Amtsblatt der Gemeinde Wenzenbach erscheint monatlich und wird 
kostenlos an alle erreichbaren Haushalte des Verbreitungsgebietes verteilt.

Herausgeber, Druck und Verlag:
LINUS WITTICH Medien KG, 
Peter-Henlein-Straße 1, 91301 Forchheim, Telefon 09191/7232-0

Verantwortlich für den amtlichen Teil:
Der Erste Bürgermeister der Gemeinde Wenzenbach Sebastian Koch,  
Hauptstraße 40, 93173 Wenzenbach.
Verantwortlich für den sonstigen  
redaktionellen Inhalt und den Anzeigenteil:
Peter Menne in LINUS WITTICH Medien KG

Im Bedarfsfall sind Einzelexemplare zum Versand außerhalb des 
Verbreitungsgebietes über den Verlag zum Preis von 0,40 Euro zzgl. 
Versandkostenanteil zu beziehen. Für Textveröffentlichungen gelten 
unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Namentlich gekenn-
zeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion 
oder der redaktionell Verantwortlichen wieder.
Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gilt die z.Zt. 
gültige Anzeigenpreisliste des Verlages. Für nicht gelieferte Zeitun-
gen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann höchstens 
Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. Wei-
tergehende Ansprüche, insbesondere auf Schadenersatz, sind aus-
drücklich ausgeschlossen.

Brasilien
Familienaufenthalt: 14.01.19 – 08.02.19
Pastor Dohms Schule, Porto Alegre
13 Schüler*innen mit guten Deutschkenntnissen
Alter 16-17 Jahre
In alle Länder ist ein Gegenbesuch für die Kinder der Gast-
familien möglich.
Interessiert? Weitere Informationen bei:
Schwaben International e.V., Uhlandstr. 19, 70182 Stuttgart
Tel. 0711 – 23729-13, Fax 0711 – 23729-31,
schueler@schwaben-international.de
http://www.schwaben-international.de/schueleraustausch/

Am Schindlfeld 5    93173 Wenzenbach/Grünthal

Perfekte Rahmenbedingungen ...

Terminvereinbarung unter 
Telefon 09407-95 78 542 oder
E-mail optik-weinzierl@t-online.de

Wir sehen uns!
Klaus Weinzierl
Ihr Augenoptikermeister

Brillen   Kontaktlinsen

Sehenswertes in Grünthal - 
schauen Sie doch mal vorbei!

optik-weinzierl.jimdo.com
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bei Ihrem gewerblichen 

Weihnachtsgruß an Ihre Kunden.

Haben Sie auch nichts vergessen?

Klopf, klopf, klopf...

Rufen Sie mich an. Ich bin für Sie da.

Carmen Engel
Tel.: 09191 723260

Fax. 09191 723242
c.engel@wittich-forchheim.de

www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Ich berate Sie gerne ...

Inh. Oliver Kaupp
Breitenbachstraße 18
72178 Waldachtal-

Lützenhardt
Nördlicher Schwarzwald

Tel. 0 74 43 / 96 62 - 0
Fax 0 74 43 / 96 62 60

Unsere Pluspunkte:
Unser gemütliches, familiengeführtes Hotel in absolut ruhiger Lage, 

zwischen 2 kleinen Seen in Waldnähe gelegen, bietet Ihnen täglich 

neben einem großen kalt-warmen Frühstücksbüfett abwechslungs-

reiche Speisen-Menüwahl aus 3 Gerichten sowie ein Salatbüfett mit 

frischen, knackigen Salaten aus der Region.

Weitere Angebote finden Sie auf unserer Homepage
www.hotel-breitenbacher-hof.de oder

fordern Sie unseren ausführlichen Hausprospekt an.

Wir freuen uns auf Sie!

 

Die Blätter fallen unsere Preise auch !!!
10% Rabatt auf die Wochenpauschale
vom 2. bis 25. November ´18

Wochenpauschale mit Halbpension
7 Übernachtungen mit  HP, tägl. kalt-warmes Frühstücksbüfett,
Menüwahl aus 3 Gerichten mit Salatbüfett

1x festliches 6-Gang-Menü ab 408,-€

„Die kleine Auszeit“
Buchbar von Donnerstag oder Freitag bis Sonntag
2 oder 3 Übernachtungen mit Halbpension
1x festliches 6-Gang-Menü,
1x Kaffee und Kuchen, 
1x kleine Flasche Wein,
1x Obstteller

2 Nächte  ab 169,-€

Schwarzwaldversucherle
Buchbar von Sonntag bis Donnerstag
oder Freitag

4 oder 5 Nächte mit Halbpension  ab 242,-€

www.LW-flyerdruck.de

Fotolia_48409297

ONLINE DRUCKEN

EXTREM GÜNSTIG
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Unsere Unternehmensgruppe ist führend in der bundesweiten Be-
lieferung von Großverbrauchern in der Gastronomie und Hotellerie 
sowie von Krankenhäusern, Senioreneinrichtungen und Betriebs-
kantinen.    
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für den Standort 
Regensburg in Vollzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

Kraftfahrer (m/w) C/CE
für Tagestouren
Unser Angebot
- eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem motivierten Team
- leistungsgerechte Vergütung in einem tarifgebundenen Unter-
  nehmen
- Arbeitsbeginn in der Regel gegen 03:00 Uhr, Arbeitsende in der   
  Regel gegen 13:00 Uhr
- finanzieller Überstundenausgleich oder Abgeltung in Freizeit
- ein moderner Niederlassungs-Fuhrpark
- jährliche innerbetriebliche Modulschulungen
- Urlaubs- und Weihnachtsgeld, vermögenswirksame Leistungen
- 30 Tage Urlaub
- Personalkantine

Nähere Informationen und ein ausführliches Profil sowie
die Möglichkeit zur Online-Bewerbung finden Sie unter
www.meine-karriere-im-handel.de

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, dann senden Sie bitte Ihre 
vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres frühestmög-
lichen Eintrittstermins an

CHEFS CULINAR Süd GmbH & Co. KG
Personalabteilung • Im Zusamtal 1 • 86441 Zusmarshausen
oder per E-Mail: personalabteilung-zu@chefsculinar.de
oder online unter www.meine-karriere-im-handel.de

      
SV Wenzenbach e. V.
Abteilung Tennis

Stellenanzeige
Die Tennisabteilung sucht ab 01.04.2019 einen Platzwart auf
Minijobbasis.

Aufgaben:

- Grünanlagenpflege (u. a. Rasen mähen, Unkraut entfernen)
- Pflege Eingangs- und Aufenthaltsbereich (Pflaster säubern)
- Wartungs- und Reparaturarbeiten bei den Sandplätzen und auf
 der Anlage (Mithilfe durch die eigenen Mitglieder)
- Müll- und Papiertonnen bereitstellen
- Abfalleimer auf der Anlage entleeren
- Im Frühjahr bewässern und walzen der Plätze (nach der
 Erstinstandsetzung

Die Stelle ist befristet bis 31.10.2019.
Insgesamt sollen ca. 20 Arbeitsstunden pro Monat geleistet werden.
Bezahlung nach Vereinbarung auf Minijobbasis.

Bei Interesse steht Ihnen Herr Th. Jobst (01577 5463987) für
Rückfragen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen M. Schaffranka, Abteilungsleiter Tennis

Stellenanzeigen

MIT DEM AUSTAUSCH 
IHRES ALTEN 
KÜCHENHERDES 
SPAREN SIE BIS ZU 
25% AN HEIZMATERIAL
Erhältlich im ausgewählten
Ofen-Fachhandel

Händlerinfo: T +39 0472 849525 • W www.pertinger.com • E info@pertinger.com 

25% AN HEIZMATERIAL

Elektro Adlhoch Verkauf - Service - Ersatzteile

Neugeräte
z.B. Siemens-Waschmaschine 1400 U/Min. € 399,00
inkl. Lieferung, Anschluss und Altgeräteentsorgung  

 - solange Vorrat reicht

Gebrauchtgeräte mit 6 Monaten Garantie
Reparaturservice und Ersatzteilbeschaffung
für alle gängigen Fabrikate

Adolf-Schmetzer-Str. 20 • 93055 Regensburg
Tel. 09 41/79 30 84

Mo. - Fr. 9.30 - 11.30 Uhr • Mo., Do., Fr. 14.00 - 18.00 Uhr

Versuchen Sie es doch mal mit einer Anzeige.

2194
Amtsblatt der Gemeinde Wenzenbach
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Gesucht. Gefunden. 

Der Traumjob.

Anzeige online aufgeben anzeigen.wittich.de
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Mehr Zeit für die Familie
(rgz/rae). Mehr Zeit für die Fa-
milie haben- das wünschen 
sich viele berufstätige Eltern in 
Deutschland. Gute Vorausset-
zungen für eine ausgewogene 
Work-Life-Balance bietet bei-
spielsweise eine Tätigkeit im 
Direktvertrieb. Als Beraterin und 
Berater bei der Alfa Metalcraft 
Corporation etwa, Experte im 
Bereich hochwertiger Edelstahl-
Kochsysteme, profitiert man 
von großen Freiheiten. Die Ar-

beitszeiten können ganz flexibel 
gestaltet werden. So besteht die 
Möglichkeit, zunächst in Teilzeit 
zu arbeiten und später - sobald 
die Lebenssituation es zulässt - 
Vollzeit einzusteigen. Ob man 
dabei lieber vormittags, nach-
mittags oder am Abend arbeitet, 
kann jeder selber bestimmen. 
Das macht das Familienleben 
einfacher und entspannter. Un-
ter www.amc.info gibt es mehr 
Infos dazu.

Wechseljahre - ich mach was draus
(rgz/su). Wenn Frauen ab Mitte 
40 über die Wechseljahre nach-
denken, beschleicht viele ein ge-
wisses Unbehagen. Leidet die Le-
bensqualität, empfiehlt es sich, 
mit gynäkologischer Hilfe eine 
individuell angepasste Behand-
lung zu finden. Wichtig: Die-
se sollte neben dem Alter und 
dem Grad der Beschwerden der 
Betroffenen auch deren Krank-
heitsgeschichte und persönliche 
Risiken berücksichtigen. Heute 
werden zur menopausalen Hor-

montherapie vor allem bioiden-
tische Hormone wie in Famenita 
verwendet. Die Patientin erhält 
zur Symptomlinderung genau 
die Hormone, die ihr Körper 
nicht mehr produziert. Neben 
der Therapie sollte jede Frau 
aber auch selbst aktiv werden. 

Ein Selbsttest zu Wechseljahres-
beschwerden sowie hilfreiche 
Tipps für die neue Lebensphase 
finden sich beispielsweise unter 
www.wechseljahre-machwasdraus.de.
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Das lokale Nachrichten-Portal von LINUS WITTICH.
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DA KOMMT 
FREUDE AUF!

Jetzt informieren und bestellen unter:
www.glasfaser-ostbayern.de/wenzenbach
oder Telefon 0941 6985-545

Kundencenter Regensburg
Grefl ingerstr. 22 (im REWAG Kundencenter)
Mo.-Mi. 8-16 Uhr, Do. 8-18 Uhr und Fr. 8-14 Uhr Bis zu 100 Mbit/s

Surfen Sie mit bis zu 100 Mbit/s auch in
Grünthal, Irlbach, Gonnersdorf 
und Probstberg.
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Leben auf der Terrasse – Mabo Sonnenschutz
Markisen · Jalousien · Wintergarten-Beschattungen · Terrassendächer

Tel. 09401   96020 · Fax 960222 · www.mabo-markisen.de · kontakt@mabo-markisen.de

Hartinger Weg 12 · 93083 Obertraubling 
Gewerbegebiet Nord 

GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU

 SCHARFDer Gartenbauer

ganz nach Ihrem Bedarf!

• Gartengestaltung
• Steinbau

(in landschaftsgärtnerischem Zusammenhang)

• Zaunbauarbeiten
• Pflege- u. Rodungsarbeiten
• Holz im Garten

Mitterfeldweg 13 · 93173 Wenzenbach
Mobil: 0171/438 1704 · Fax 09407/36 95

www.zum-kneissl.de

- jeden Adventssonntag

   von 11 - 17 Uhr in unserem Biergarten

- Glühwein, hausgemachte Plätz-

   chen, Stollen, Lebkuchen, u.v.m.

- einmaliges Erlebnis auch für Ihre  

 Weihnachtsfeier

Jahnweg 8a | 93173 Wenzenbach
restaurant@zum-kneissl.de

Reservieren Sie jetzt

Ihre Weihnachtsfeier:

09407 8119707

GLÜHMARKT

- jeden Adventssonntag- jeden Adventssonntag

GLÜHMARKT

DATENSCHUTZ IM
VEREIN.

blog.wittich.de
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